
Gewichtung Kurztests (BGVO, BaWü)
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Hallo zusammen,

kann mir jemand sagen ob es Vorgaben gibt wie Kurztests in der Oberstufe des BG in BaWü zu
gewichten sind? Ich finde dazu weder etwas in der NVO noch in der BGVO. Ich schreibe im
Laufe des Jahres ca. 5 - 6 Kurztests und gewichte diese wie eine Klausur. Ist dies zulässig?

Edit: Im zweiten Halbjahr habe ich dann statt zwei Klausuren eben drei Klausuren.

Vielen Dank,

Mrs Pace
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Stups. 

Beitrag von „CDL“ vom 17. Dezember 2021 12:48

Ich frag mal eben meinen Schulrechtler, der kennt sich zumindest mit Fragen der gymnasialen
Oberstufe am allgemeinbildenden Gymnasium aus.

EDIT: Also für allgemeinbildende Gymnasien wäre das völlig unproblematisch möglich, für
berufliche Gymnasien müsstest du noch einmal nachlesen in der Abiturverordnung für die BG,
vermutlich steht dort aber ebenfalls keine Einschränkung (mein Schulrechtler muss gerade
vorkochen, weil er mich zum Essen eingeladen hat morgen, deshalb kann er das nicht
nachlesen und ganz genau angeben - ich halte diese Priorisierung ganz

unvoreingenommen für äußerst nachvollziehbar ).

1https://www.lehrerforen.de/thread/57899-gewichtung-kurztests-bgvo-baw%C3%BC/
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Danke dir. In der BGVO habe ich schon nachgeschaut. Da stand nichts über die Gewichtung
drin. Dann ist es wohl in meinem Ermessen, nehme ich an. 

2https://www.lehrerforen.de/thread/57899-gewichtung-kurztests-bgvo-baw%C3%BC/
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